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ſo hat er ſolches ſogleich dem Bezirksfoͤrſter an —

zuzeigen und einige dieſer Inſecten mitzuſchicken ,
ſofort alle deßhalb ergehende Anordnungen des Be —

zirksfoͤrſters ꝛc. genau zu befolgen .

Verhalten bei Windbruͤchen und ſonſtigen Be —

ſchaͤdigungen durch Naturereigniſſe .

15 .

Wenn ſich Windfaͤlle , Schneebruͤche oder fon -
ſtiger Umſturz von einzelnen Baͤumen oder ganzen
Beſtaͤnden ergeben , wenn Saatſchulen und Kultu —

ren durch Froſt leiden , wenn Berg - oder Felsſtuͤrze
ſtatt finden , oder Verſumpfungen entſtehen , wenn

durch Regen , Sturm oder Ueberſchwemmung Wald —

wege , Bruͤcken, Schleuſen , Floͤſerei - oder Holztrans⸗
portanſtalten und Vorrichtungen zerſtoͤrt oder be —

ſchaͤdigt werden , ſo hat der Beifoͤrſter dem Bezirks⸗
foͤrſter ſogleich Anzeige zu machen , auch — wenn

durch augenblickliche Vorkehrungen weiterem Schaden
vorgebeugt werden kann — das dringend Noth⸗
wendige zu dieſem Behuf einſtweilen anzuordnen ,
im Uebrigen aber die Weiſungen der Bezirksforſtei
abzuwarten .

Aufſicht über die Holzhauerei .
16 .

Auf die Holzhauer und Holzſetzer ſoll der

Beifoͤrſter eine beſondere und ſtrenge Aufſicht fuͤhren
und dafuͤr ſorgen , daß nach §. 12 der Inſtruction
fuͤr die Waldhuͤter , ſo wie nach den Beſtimmun⸗
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